
 
A n t r a g : 

 
1. Die Ratsversammlung hat die während der 

öffentlichen Auslegung vorgebrachten Stel-
lungnahmen geprüft und stimmt den Ein-
zelanträgen gemäß der beiliegenden Über-
sicht zu. Der Oberbürgermeister wird be-
auftragt, diejenigen Träger öffentlicher Be-
lange und Institutionen, die Stellungnah-
men vorgebracht haben, von dem Ergebnis 
mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu set-
zen. 

 
2. Die Ratsversammlung beschließt aufgrund 

des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Erbschaftssteuerreformgesetzes (ErbStRG) 
vom 24. Dezember 2008 (BGBI. I S. 3018), 
die Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 203 
„Dorfkamp / Krummacker“ (Bereich Rosch-
dohler Weg / Hans-Böckler-Allee / Prof.-
Graf-Straße / Ernst-Reuter-Platz / Krumm-
acker / Trakehner Straße / Berliner Straße) 
im Stadtteil Einfeld als Satzung. 

 
3. Die Begründung einschließlich Umweltbe-

richt wird gebilligt; Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Ermittlung umweltrelevanter 
Belange (Umweltprüfung) werden gemäß § 
2 Abs. 4 Satz 2 BauGB bestätigt. 

 
4. Die zusammenfassende Erklärung gemäß 

§ 10 Abs. 4 BauGB wird gebilligt. 
 
5. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die 

Aufhebung des Bebauungsplanes nach § 10 
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich 
bekanntzumachen. Dabei ist auch anzuge-
ben, wo die Aufhebungssatzung, die Be-
gründung und die zusammenfassende Er-
klärung eingesehen werden können. 

 
 


